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1 AUSGANGSLAGE / ZWECK UND ZIELSETZUNGEN 
 

1.1 Ausgangslage 
 
Das Quartierplanareal befindet sich nordwestlich des Stedtlis Liestal gegenüber dem Kantonsspital, 
unmittelbar an der Ergolz und der H2. Der Bahnhof Liestal liegt in Fusswegdistanz. Auf dem Areal 
befinden sich heute die Betriebs- und Dienstleistungsgebäude und weitere Infrastruktur der EBL. Im 
Hauptgebäude befinden sich auch einige Wohnungen. I m westlichen Teil des Areals sind grossflä-
chige Parkierungsflächen vorhanden. 
 

 
Lage und Umgebung des Quartierplan-Areals 
Quelle Orthofoto: GoogleEarth, Jan. 2011 

 
Seitens der EBL und des Kantonsspitals besteht die Absicht, das insbesondere im westlichen Teil 
durch flächenintensive Parkierung nicht optimal gen utzte Areal weiterzuentwickeln und gleichzeitig 
deren Standorte zu stärken. Im westlichen QP-Areal entsteht ein Neubau mit Räumlichkeiten für die 
Sanitätsstation des Spitals sowie Parkierungsfläche n für das Spitalpersonal und die EBL. Weiter sol-
len auf dem EBL-Gelände durch teilweisen Abbruch ve ralteter Gebäude neue Betriebsgebäude er-
stellt werden. 
Der Quartierplanung liegt das vom Architekturbüro O tto + Partner entwickelte Bebauungskonzept 
zugrunde. Dieses wurde sowohl von der Stadtbaukommission Liestal als auch von der Arealbau-
kommission und der Denkmal- und Heimatschutzkommission beurteilt und gutgeheissen. 
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1.2 Zweck und wesentliche Zielsetzungen der Quartierplanung Mühlematt 
 
Die Quartierplanung Mühlematt bezweckt eine geordne te, haushälterische und umweltgerechte Nut-
zung des Bodens in dem gemäss Entwicklungsplan ’95 definierten Entwicklungsgebiet "Gasstrasse - 
Kantonalbank".  
 
Im Wesentlichen verfolgt die Quartierplanung Mühlem att folgende Ziele: 
 

� Nutzung des Flächenpotentials auf dem EBL-Areal im Sinne einer haushälterischen Bodennut-
zung 

� Entschärfung des Parkplatzmangels (Spital / EBL) du rch Erstellung eines Parkhauses  

� Konzentration der Parkplätze im Parkhaus anstelle g rossflächig verteilter Parkierungsflächen 

� Qualitätsvolle Bebauung unter Berücksichtigung der gemäss BIB kommunal zu schützenden 
Bauten der EBL und des Spitals 

� Anbieten von Mischnutzung gemäss Teilzonenvorschrif ten Zentrum sowie Entwicklungsplan 
’95 

� Ermöglichen von zusätzlichen Nutzflächen für Spital  (Sanität) und EBL zur Stärkung und Wei-
terentwicklung deren Standorte in Liestal 

� Qualitätsvolle, ökologische Massnahmen in der Siedl ung verbunden mit der Aussenraumauf-
wertung 

 
 

2 ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG 
 

2.1 Planungs- und Projektierungsteam 
 
Im Auftrag der Elektra Baselland arbeiten das Raumplanungsbüro Stierli + Ruggli Ingenieure + 
Raumplaner AG, Lausen und Otto + Partner, Planung Architektur Bauausführung AG, Liestal für die 
Entwicklung der Quartierplanung eng zusammen. Folgende Leistungen werden durch die Projekt-
partner erbracht:  
 

Otto + Partner 
Planung Architektur Bauausführung AG 
Kasernenstrasse 22, 4410 Liestal 
seipel.a@ottopartner.ch; 061 927 97 77 

Sergio Bianchi 
Andri Seipel 

� Erarbeitung Bebauungsstudie in Varianten 
� Behördenabklärungen in Kanton und 

Stadt 
� Bearbeitung mit den kantonalen und städ-

tischen Kommissionen 

Stierli + Ruggli, Ingenieure + Raumplaner AG 
Unterdorfstrasse 38; 4415 Lausen 
m.ruggli@stierli-ruggli.ch; 061 921 20 11 

Markus Ruggli 
Sabine Cantaluppi 

� Erarbeitung der Quartierplanung 
� Koordination mit kommunalen und kanto-

nalen Amtsstellen  
� Einbezug / Koordination / Information der 

Planungsbetroffenen (insbes. Nachbarn) 
� Vorbereitung und Durchführung des Quar-

tierplan-Verfahrens 

 
 

2.2 Planungsablauf 
 
Nachstehend werden die wichtigsten Beurteilungsschritte und Entscheidstationen der Quartierplan-
Entwicklung festgehalten: 
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17. Juni 2009 Vorstellung des Bebauungsprojektes beim Stadtbauamt. Das Stadt-

bauamt empfiehlt die Durchführung eines Quartierpla nes. 

28. April 2010 

16. Juni 2010 

18. August 2010 

Präsentationen des Bebauungskonzeptes bei der Stadtbau kommission. 

19. August 2010 Präsentation des Bebauungskonzeptes bei der kant. Are albaukommis-

sion. Dieses wird mit Erwägungen gutgeheissen. 

23. September 2010 / 

18. November 2010 

Präsentation des Bebauungskonzeptes bei der kant. Den kmal- und 

Heimatschutzkommission. Nach einer Projektanpassung wird das Kon-

zept in der zweiten Sitzung gutgeheissen. 

Dezember 2010 � 

März 2011 

Erarbeitung der Quartierplanung. 

15. Februar 2011 Besprechung 1. Entwurf der Quartierplanung im Planungsteam mit 

Vertretern der EBL und des Spitals. 

15. März 2011 Vorstellung der Quartierplanung beim Stadtbauamt Liestal. 

29. April 2011 Kommunale Prüfung 

----- ------- 

 
 
 

3 PLANUNGSINSTRUMENTE UND BEIGESTELLTE DOKUMENTE 
 
Als verbindliche öffentlich-rechtliche Bestandteile  der Quartierplanung unterliegen dem Be-
schluss- und Genehmigungsverfahren: 

� Quartierplan Mühlematt, Situations- und Schnittplan  1:500 

� Quartierplan-Reglement  
 

Als privatrechtliches Vertragsdokument gilt: 

� Quartierplan-Vertrag, gestützt auf § 10 Abs. 2 des Quartierplan-Reglementes  
 (ist noch zu erstellen) 
 
Als beigestelltes Dokument gilt: 

� Planungs- und Begleitbericht gemäss Art. 47 RPV und  § 39 RBG 

� Modell 

 Der Bericht und das Modell sind im Mitwirkungs- und Auflageverfahren der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, unterliegen aber nicht dem Beschluss- und Genehmigungsverfahren. 

 

 

4 SCHWERPUNKTE DER QUARTIERPLANUNG 
 

4.1 Art und Mass der baulichen Nutzung 
 
Als Art der baulichen Nutzung wird im Quartierplan-Reglement für die bestehenden  Gebäude und 
Neubauten die Mischnutzung im Sinne der Vorschriften der Zentrumszone (RBG § 22 Abs. 2) des 
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Teilzonenreglementes Zentrum festgelegt. Für den Ba ubereich A (Parkhaus) wird zusätzlich die Par-
kierungsnutzung definiert.  
 
Das Mass der baulichen Nutzung wird für die Bauten der Baubereiche B und C sowie für die Nut-
zungen des Spitals im Baubereich A mittels Bruttogeschossfläche (BGF, Definition vgl. QP-
Reglement § 4 Abs. 1-3) ausgewiesen. Geringfügige V erschiebungen / Nutzungstransporte zwi-
schen Baubereichen sind möglich. Für die Parkierung snutzung im Baubereich A wird die bauliche 
Nutzung mittels der maximal zulässigen Parkplätze f estgelegt: 
 
 

 Festlegung bauliche Nutzung mittels max. BGF 
 Festlegung bauliche Nutzung mittels max. Parkplatzzahl 

 
 
Die Verteilung der BGF pro Baubereich resp. Festlegung der maximalen Parkplatzzahl auf der 
Grundlage des Bebauungskonzeptes sieht wie folgt aus: 
 

Baubereich BGF / PP gem. Bebau-
ungskonzept 

Zulässige BGF / PP 
gem. QP-Reglement 

Baubereich A 
 1’924 m2 

 276 PP 

 1’990 m2 

  330 PP 

Baubereich B  1’976 m2  2’040 m2 

Baubereich C  1’038 m2  1’070 m2 

Total  
 4’938 m2 

 276 PP 
 5’100 m2 

 330 PP 
 
Die Reserve für die maximal zulässige Parkplatzzahl  des Parkhauses ist grosszügig gehalten. Dies 
gründet in der Absicht der Bauherrschaft, in Abwägu ng des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und in Be-
achtung des Grundwasserschutzes eventuell zusätzlic h ein unterirdisches Parkgeschoss im Baube-
reich A erstellen zu können. Die Anzahl der Parkplä tze für die Sanitätsfahrzeuge wird nicht be-
schränkt, um eine betriebliche Flexibilität zu gewä hrleisten. Dementsprechend kommt die Begren-
zung mittels BGF zur Anwendung. 
 
Um für die bestehend bleibenden Bauten gewisse baul iche Massnahmen zu ermöglichen wird für 
diese eine zusätzlich realisierbare BGF von 1000 m 2 festgelegt. Dies entspricht ca. 8% heute beste-
henden BGF. 
 

Baubereich A Baubereich B Baubereich C 

Optional: unterirdisches Parkgeschoss 
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Abschätzung BGF der bestehenden Bauten (gelbe Schraffur  = Geschossigkeit) 

 
123 Gebäude-Grundfläche 
123 Abschätzung der BGF (Grundfläche x Geschossigkeit) 

 
 

4.2 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 
 
Die Lage und die Ausmasse (Grundfläche und Höhe) de r Bauten werden im Quartierplan durch die 
Baubereiche A bis C sowie die Angabe der maximalen Gebäudehöhe bestimmt. Die Baubereiche 
wurden unter spezieller Berücksichtigung der Abstän de zu den gemäss BIB kommunal zu schützen-
den Gebäuden festgelegt. Für die Baubereiche B und C wird die Baubereichsbegrenzung aufgrund 
des gewerblich geprägten Umfeldes grosszügig festge legt. Für die Begrenzung des Baubereichs A 
gegenüber der Ergolz ist die Gewässerbaulinie massg ebend, gegen die Mühlemattstrasse hin wird 
die bestehende Strassenbaulinie berücksichtigt. 
 
Das Parkhaus wurde von der Denkmal- und Heimatschutzkommission (DHK) im Hinblick auf die um-
liegenden, gemäss BIB kommunal zu schützenden Baute n beurteilt. In Anlehnung an die Spitalbaute 
wurde gefordert, das Dach des Parkhauses mit einer leichten Konstruktion mit von der Fassade zu-
rückversetzten Stützen auszubilden. Durch diese Kon struktion tritt das Parkhaus als 6-geschossiges 
Gebäude mit Dachaufbau in Erscheinung. In § 5 Abs. 8 des QP-Reglementes werden diese Forde-
rungen verbindlich festgelegt. 
 
Unterirdische Bauten und Bauteile werden gemäss § 5  Abs. 6 QPR in ihrer Ausdehnung nicht be-
grenzt. Aufgrund der unmittelbaren Lage an der Ergolz muss bei einem Baubegehren für unterirdi-
sche Bauten jedoch die Grundwassersituation beachtet werden. Entsprechende Vorkehrungen sind 
im Baugesuchsverfahren abzuklären.  
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4.3 Aussenraum 
 
Der Aussenraum ist innerhalb des Quartierplan-Areals in zwei Bereiche gegliedert. Die östliche Frei-
fläche ist geprägt durch die Nutzungen der EBL. Ins besondere sind hier Parkplätze, Lagerplätze, 
Umschlag etc. vorhanden. Diese Nutzungen werden durch die Quartierplanung weiter Bestand ha-
ben. 
Der westliche Aussenraum wird durch den Neubau des Parkhauses neu definiert. Ab der Mühle-
mattstrasse sind die Zufahrt zum Parkhaus sowie eine separate Zufahrt für Sanitätsfahrzeuge vor-
gesehen. Weiter sind einige oberirdische Parkplätze , Vorfahrt, Fusswege etc. projektiert. 
An den im Quartierplan bezeichneten Grünräumen soll  eine Begrünung stattfinden. Diese soll als 
strassenbegleitende Vegetation, Begleitvegetation des erweiterten Bachufers, als Aussenraumges-
taltung etc. dienen. Insbesondere sind die ökologis chen Massnahmen in der Siedlung aus dem LEK 
(Landschaftsentwicklungskonzept) der Stadt Liestal umzusetzen. 
 
 

4.4 Erschliessung / Parkierung 
 
Die Erschliessung des Areals für Motorfahrzeuge erf olgt über die im Quartierplan (Situationsplan) 
orientierend eingetragenen Zu- / Wegfahrten auf / von öffentlichen Strassen. Insbesondere der nord-
östliche Anschluss des Areals gilt es mit dem Proje kt des Vollanschlusses H2 � Umfahrung Liestal 
zu koordinieren. Das Projekt des kantonalen Tiefbauamtes befindet sich momentan in der Phase 
Vorprojekt. Demzufolge kann der Landbedarf noch nicht abschliessend vorausgesagt werden. Dies 
bedingt auch, dass der Baubereich C bei vorliegen des Ausführungsprojektes ev. angepasst werden 
muss. Die Grundeigentümerschaft erhofft sich hier e ine gewisse Flexibilität seitens aller Beteiligten.  
 
Nördlich des QP-Areals verläuft entlang der Ergolz eine öffentliche Fusswegverbindung. Diese wird 
im westlichen Areal innerhalb des QP-Perimeters weitergeführt und danach mit dem Wanderweg auf 
der Mühlemattstrasse und der Fussgängerbrücke über die Ergolz verbunden.  
 
 
Im Quartierplan-Areal sind heute total ca. 250 Parkplätze vorhanden (Parkplatzzählung durch Otto + 
Partner AG). Diese befinden sich grösstenteils in g rossflächig verteilten oberirdischen Parkfeldern. 
46 Parkplätze sind in der bestehenden unterirdische n Einstellhalle des EBL-Hauptgebäudes unter-
gebracht (vgl. Anhang 1.1). 
Mit dem Neubau des Parkhauses wird sich die Parkplatzsituation verändern (Anhang 1.2). Es wird 
eine Konzentration der Parkplätze im Parkhaus sowie  eine Erhöhung der Anzahl Parkplätze auf dem 
gesamten Areal stattfinden. Im gesamten Areal werden oberirdische Parkplätze durch die Neubau-
ten wegfallen. Die 46 Parkplätze der bestehenden un terirdischen Einstellhalle bleiben nach wie vor 
bestehen. Im Parkhaus (Baubereich A) werden voraussichtlich 16 Parkplätze für Sanitätsfahrzeuge 
des Spitals sowie 276 Parkplätze (1. bis 6. OG x 46  PP) geschaffen. Sollten es die Rahmenbedin-
gungen (Grundwasser, best. Leitungen) zulassen, besteht die Option, im Baubereich A ein unterirdi-
sches Parkgeschoss zu realisieren.  
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Die Parkplatzbilanz sieht zusammengefasst folgendermassen aus: 
Parkplätze bestehend 

� Oberirdisch 

� Einstellhalle EBL 

 

 ca. 200 PP 

 46 PP 

 Total: ca. 246 PP 

Parkplätze projektiert 

� Oberirdisch 

� Einstellhalle EBL 

� Parkhaus (OG) 

� Sanitätsparkplätze 

 

 ca. 100 PP 

 46 PP 

 276 PP 

 16 PP 

 Total: ca. 440 PP 

Parkplätze projektiert mit 
Option 1. UG Baubereich A 

� Oberirdisch 

� Einstellhalle EBL 

� Parkhaus (OG/UG) 

� Sanitätsparkplätze  

 
 

 ca. 100 PP 

 46 PP 

 322 PP 

 16 PP 

 Total: ca. 485 PP 
 

Die Festlegung der max. Anzahl Parkplätze für den B aubereich A im Quartierplan-Reglement ermög-
licht die Realisierung des optional vorgesehenen unterirdischen Parkgeschosses. Gleichzeitig wird 
die Anzahl der Parkplätze auf 490 PP für das gesamt e Areal beschränkt. 
 
 

4.5 Verkehrskapazitäten 
 
Aufgrund der durch die Quartierplanung folgenden Erhöhung der Parkplatzzahl müssen die Auswir-
kungen auf das umliegende Verkehrssystem beurteilt werden. Entscheidend für die Funktionalität 
des Verkehrssystems sind dabei die Knoten Mühlematt strasse � Rheinstrasse sowie Mühlematt-
strasse � Gasstrasse: 
 

 

 
Haupt-Verkehrsbeziehungen des QP-Areals 

QP-Areal 
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Für die Zufahrt ab der Gasstrasse in die Mühlematts trasse besteht ein Fahrverbot für Personenwa-
gen und Mofas, Zubringerdienst gestattet. Die Ausfahrt ist durch ein STOP markiert. Die heute be-
stehende Signalisation (Fahrverbot mit Zubringerdienst gestattet) bewirkt das Verhindern von 
Schleichverkehr durch das Spitalgebiet. 
Die Kreuzung Mühlemattstrasse � Rheinstrasse wird d urch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Zusätz-
lich sind für die Überquerung der Mühlemattstrasse sowie der Rheinstrasse (östlich der Kreuzung) 
Lichtsignalanlagen für Fussgänger vorhanden. 
 
Für die Beurteilung der Verkehrssituation an den be iden Knoten wurden am Dienstag, 22. Februar 
2011 während der Abend-Spitzenstunden (von 16:45 bi s 18:15 Uhr) Verkehrszählungen durchge-
führt (vgl. Anhänge 2.1 und 2.2).  
 
Aus den resultierenden Zahlen sowie aufgrund der Beobachtung vor Ort können folgende Feststel-
lungen gemacht werden: 
 
� Der Knoten Mühlemattstrasse � Gasstrasse ist zur Ab end-Spitzenstunde sehr gering belastet. 

In der Spitzenstunde (17:00 bis 18:00 Uhr) fahren 39 Fahrzeuge in die Mühlemattstrasse ein, 
62 Fahrzeuge fahren aus. Auf der Gasstrasse verkehren im gleichen Zeitraum 142 Fahrzeuge 
resp. 121 Fahrzeuge pro Richtung. 

 
� Anhand der Beobachtungen während der Verkehrszählun g entsteht am Knoten Mühlematt-

strasse - Gasstrasse kein Rückstau. 
 
� Mit 86 Fahrzeugen pro Stunde (17:00 bis 18:00 Uhr) ist die Anzahl der Ausfahrten ab der Müh-

lemattstrasse in die Rheinstrasse gering. Teilweise wird durch "unnötig" lange Grünphasen so-
gar der Verkehrsfluss auf der Rheinstrasse verzöger t. 

 
� Auf der Rheinstrasse ist eine vergleichsweise hohe Anzahl Fahrzeuge vorhanden (582 resp. 

507 geradeaus fahrende FZ pro Richtung, 17:00 bis 18:00 Uhr). Die Linksabbiegespur ab der 
Rheinstrasse in die Mühlemattstrasse wird mit einem  separaten Lichtsignal gesteuert. Dazu 
kommen zwei lichtsignalgesteuerte Fussgängerübergän ge. Dies führt dazu, dass der Verkehrs-
strom auf der Rheinstrasse kurzzeitig gestaut wird. 

 
Aus diesen Beobachtungen ist zu folgern, dass auf der Gasstrasse ausreichend Kapazität für die 
Eingliederung der aus der Mühlemattstrasse einbiege nden Fahrzeuge besteht, auch wenn diese An-
zahl durch die Parkplatzerweiterung im QP-Areal erhöht wird. 
 
Der Knoten Mühlemattstrasse � Rheinstrasse ist zur Spitzenstunde teilweise gut ausgelastet. Bezüg-
lich der zusätzlichen Parkplatzzahl im QP-Areal gil t jedoch zu beachten: 
� Der Verkehr von Richtung Basel zur H2 (Umfahrung Liestal) wurde zum Zeitpunkt der Ver-

kehrszählungen über den Kreisel Rheinstrasse - Scha uenburgerstrasse geführt, was den Ver-
kehrsfluss auf der Rheinstrasse zusätzlich belastet e. Mit der Eröffnung des Schönthal-Tunnels 
(ca. 2013) wird die Rheinstrasse und somit auch der Kreisel Rheinstrasse � Schauenburgerst-
rasse erheblich entlastet. Unter diesen Voraussetzungen kann prognostiziert werden, dass eine 
Zunahme von Ausfahrten aus der Mühlemattstrasse auf  die Rheinstrasse in Anbetracht der 
vorhandenen Verkehrsmengen gut möglich ist. Mit der  Eröffnung der H2 (Umfahrung Liestal) 
verträgt dieses Verkehrssystem auch noch eine weite re Entwicklung des Spitalgebietes. Die QP 
EBL hat somit keine direkten Auswirkungen auf weitere Entwicklungen im Spitalgebiet. Im mo-
mentan angedachten Endzustand des Verkehrssystems Liestal - mit Vollanschluss bei der 
Gasstrasse an die H2 - werden Verkehrsverlagerungen erwartet, die zu einer späteren Zeit eine 
neue Betrachtung der Anschlussbereiche der Mühlemat tstrasse erfordern. 
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� Neben den Parkplätzen im QP-Areal sind weitere, gro ssflächige Parkplatzanlagen über die 
Mühlemattstrasse erschlossen� z.B. Kantonsspital, G ewerbeschule. 

Der durch das Parkhaus verursachte Verkehr soll - bis der Vollanschluss bei der Gasstrasse erstellt 
ist und somit auch die Einmündung Mühlemattstrasse in die Gasstrasse angepasst ist - schwerge-
wichtig über den Anschluss an die Rheinstrasse zu- und abfliessen. 
 
 

4.6 Lärmschutz 
 
Für das Quartierplan-Areal gilt entsprechend der fe stgelegten Nutzungsart die LES III.  
Gemäss aktuellem Bebauungskonzept sind einzig im Ba ubereich A Aufenthaltsräume, Büros, Schu-
lungsraum, Pikettzimmer u.˜ als lärmempfindliche Nu tzungen vorgesehen. Die Baute des Bauberei-
ches C wird erst zu einem späteren Zeitpunkt realis iert. Momentan besteht die Absicht, Büroräum-
lichkeiten zu erstellen. Für die übrigen Bauteile s ind keine lärmempfindlichen Nutzungen vorgese-
hen.  
Zur Beurteilung der heutigen Lärmsituation wurden d ie heutige Situation sowie die projektierten Bau-
ten im Programm für die Berechnung von Lärm-Immissi ons-Prognosen (SLIP’08) modelliert: 
 

Modellinhalt Werte / Erläuterungen 

Lärmquelle Strasse (H2) DTV = 20’000  
(gem. Verkehrsstatistik 2010, TBA BL, Zählstelle H2 Li estal) 

V = 80 km / h 

Hindernisse Mauer entlang H2, Höhe = 2 m (ab Niveau Strasse) 

Brücke Gasstrasse H2 (als schwebende Platte) 

Mauer EBL-Areal Höhe = 2 m (ab Niveau Fussweg) 

Gebäude 

 

Bestehend bleibende Bauten gem. QP 

Bauten gem. Bebauungskonzept 

Empfangspunkte für  
Berechnung 

Empfangspunkte für jedes Geschoss, vgl. Anhang 3 

 
Die Resultate der Berechnung der Lärmimmissionen ze igen, dass lediglich im obersten Geschoss 
des 4-geschossigen Baukörpers im Baubereich A die I mmissionsgrenzwerte für lärmempfindliche 
Räume überschritten werden (vgl. Anhang 3).  
Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wie die Rahmenbedingungen bezüglich der Lärme-
missions-Situation zum Zeitpunkt der Realisierung resp. des Baugesuchsverfahrens aussehen wer-
den. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit der Sanierung der H2 die Immissionswerte im 
QP-Areal zukünftig verringert werden. Aufgrund der geringen Überschreitungen der Immissions-
grenzwerte kann in der Baugesuchsphase auf die Lärm situation reagiert werden. Aus diesen Grün-
den wird auf die Festlegung von später eventuell un nötigen Lärmschutzmassnahmen in den Quar-
tierplanvorschriften verzichtet.  
Im Baugesuchsverfahren ist die Lärmbelastungssituat ion entlang der H2 entsprechend zu beurteilen. 
Dazu ist abzuklären, welche Räumlichkeiten der Sani tät als lärmempfindlich eingestuft werden. Die-
se Räume sind nicht auf der lärmempfindlichen Seite  anzuordnen. Sollte dies nicht möglich sein, 
sind in Absprache mit der Fachstelle Lärmschutz bau liche und gestalterische Massnahmen vorzu-
nehmen. 
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4.7 Uferschutz 
 
Der Teilzonenplan Zentrum der Stadt Liestal legt entlang der Ergolz eine Uferschutzzone fest, wel-
che teilweise ins EBL-Areal reicht. Diese Zone wurde ungeachtet der Situation vor Ort und des heu-
tigen Bachverlaufes mit konstanten Breiten von 8.00 m resp. 6.00 m definiert.  
Auf dem Quartierplan-Areal wurde seitens des Kantons in Zusammenarbeit mit der EBL zum Zwe-
cke des Hochwasserschutzes entlang der Ergolz eine Betonmauer erstellt. Auf dem EBL-Areal hinter 
dieser Betonmauer wird das Gebiet von der EBL genutzt und ist mehrheitlich versiegelt. Diese Situa-
tion entspricht somit nicht den Anforderungen des Uferschutzes.  
Die Bestimmungen zum Uferschutz werden innerhalb des Quartierperimeters in die Quartierplan-
Vorschriften integriert und gleichzeitig den Verhäl tnissen vor Ort angepasst. Aufgrund der vorhande-
nen Versiegelung und der Nutzung des Areals wird sü dlich der Betonmauer kein Uferschutz festge-
legt. Für den Bereich zwischen der Mauer und der Er golz im westlichen QP-Areal wird der Bereich 
für Uferschutz ausgeschieden. Hier gelten gemäss QP -Reglement dieselben Vorschriften zum Ufer-
schutz wie im Teilzonenreglement Zentrum. Es ist zwingend notwendig, dass der Fussweg innerhalb 
des Bereiches für Uferschutz weitergeführt werden k ann. 
 

 
Inventarplan Uferschutzzone 

 
 

4.8 Naturgefahren 
 
Die Gefahrenkarte für Liestal liegt noch nicht vor.  Daher wird für die Beurteilung der Naturgefahren 
die Gefahrenhinweiskarte beigezogen und entsprechende Konkretisierungen zu den Hinweisen vor-
genommen. Entlang der Ergolz weist die Gefahrenhinweiskarte Gefahr durch Überschwemmungen 
aus.  
Nach Auskunft des Tiefbauamtes BL, Geschäftsbereich  Wasserbau wurde die Mauer entlang der 
Ergolz auf dem EBL-Areal zum Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser erstellt. Dementspre-
chend ist der Hochwasserschutz im QP-Areal gewährle istet und die Gefahrenhinweiskarte entspre-
chend zu interpretieren. 
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Ausschnitt Gefahrenhinweiskarte Liestal (geovievBL, 22.2.2011) 

 
Für den dauerhaften Schutz vor Hochwasser ist in de n Quartierplan-Vorschriften festgelegt, dass die 
bestehende Mauer erhalten werden muss. 
 
 

4.9 Etappierung 
 
Gemäss Festlegung in § 10 Abs. 3 QP-Reglement ist e ine etappenweise Realisierung der Bebauung 
zugelassen. Dabei muss jedoch der Bedarf an notwendigen Anlagen � z.B. Parkplätze, Zufahrten, 
Zugänge etc. � für die jeweilige Etappe sichergeste llt werden. Zu beachten gilt ebenfalls, dass die 
maximal festgelegte Parkplatzzahl eingehalten wird.  
 
 

4.10 Energie / Ver- und Entsorgung 
 
Die beheizten Räume der neu zu realisierenden Gebäu de werden im Minergie-Standard erstellt. 
Die EBL beabsichtigt, ihre Gebäude an die Fernwärme  anzuschliessen. Die Erzeugung des Wärme-
bedarfs für die Heizung mittels Fernwärme wird im Q uartierplan-Reglement dementsprechend ver-
bindlich festgelegt. 
 
 

4.11 Altlasten 
 
Die Parzelle Nr. 1136 ist im Kataster der belasteten Standorte BL als "belastet mit Untersuchungs-
bedarf" eingetragen. Demzufolge muss gemäss Art. 7 der Altlastenverordnung eine Voruntersu-
chung durchgeführt werden � spätestens zum Zeitpunk t eines Bauvorhabens. Eine Baubewilligung 
kann nicht erteilt werden, wenn die Voruntersuchung nicht aufzeigt, ob der Standort sanierungsbe-
dürftig ist oder eine spätere Sanierung durch das B auvorhaben wesentlich erschwert wird. 

QP Mühlematt  
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5 AUSWIRKUNGEN AUF RECHTSKR˜FTIGE PLANUNGEN 
 
Kommunale Planungsinstrumente 
Die kommunalen Nutzungsplanungs-Vorschriften werden durch die Quartierplan-Festlegungen nicht 
weiter tangiert oder werden darin berücksichtigt- z .B. durch die Festlegungen zum Uferschutz. Die 
Lärmempfindlichkeitsstufe im Quartierplan-Areal wir d aufgrund der in der Quartierplanung definierten 
Art der Nutzung auf ESIII festgelegt. Gemäss § 17 T eilzonenreglement Zentrum sind in der Zent-
rumszone ein angemessener Anteil an Wohnung vorgeschrieben. Der Wohnungsanteil kann nur im 
Areal Ost angeboten werden. Die Stadt Liestal akzeptiert, dass der Wohnungsanteil erst zum Zeit-
punkt des Vollausbaus, d.h. inkl. Baubereich C, beurteilt wird. 
 
 

6 BERÜCKSICHTIGUNG PLANERISCHER RANDBEDINGUNGEN 
 
Entwicklungsplan ’95 Stadt Liestal 
Das östliche Quartierplan-Gebiet wird im kommunalen  Entwicklungsplan als Entwicklungsgebiet de-
finiert. In den Entwicklungsgebieten sind mittels Gesamtkonzepten (bei grösseren Bauvorhaben) 
dichte Arbeitsplatz- und Wohngebiete anzustreben. 
Für das "Areal Elektra" wird im kommunalen Entwickl ungsplan kein aktueller Konzeptbedarf ausge-
wiesen. 
Durch die Erarbeitung der Quartierplanung wird das Areal im Zuge einer Gesamtkonzeption unter 
Beachtung grösserräumlicher Rahmenbedingungen und A uswirkungen weiterentwickelt.  
 
Lärmschutzverordnung 
Aufgrund der hohen Lärmemissionen der H2 sind insbe sondere für die lärmzugewandten, lärmemp-
findlichen Nutzungen die Anforderungen der Lärmschu tzverordnung zu beachten. Eine Beurteilung 
der Lärmsituation wurde im Rahmen der Quartierplanu ng durchgeführt. Sie zeigt, dass nur wenige 
Orte eine Immissionsgrenzwert-Überschreitung aufwei sen. Aufgrund der geplanten Sanierung der 
H2, welche eine Reduktion der Lärmemissionen zu Fol ge haben wird, wird auf die Festlegung von 
Lärmschutzmassnahmen im QP-Reglement verzichtet. En tsprechende Nachweise sind im Bauge-
suchsverfahren zu erbringen. 
 
Strassennetzplan / kantonaler Richtplan 
Aufgrund der Teil-Nichtgenehmigung des revidierten Strassennetzplanes ist für Liestal bezüglich 
Festlegung der Fussgängerverbindungen und Wanderweg e der kantonale Richtplan massgebend. 
Innerhalb des Quartierplan-Areals wird die Fussgäng erverbindung entlang der Ergolz mit dem fort-
führenden Wanderwegnetz entlang der Mühlemattstrass e und der Brücke über die Ergolz verbun-
den. 
 
Strassenbaulinien  
Im Quartierplanareal sind entlang der Gasstrasse und der Mühlemattstrasse rechtskräftige Stras-
senbaulinien und entlang der Ergolz eine Gewässerba ulinie vorhanden. Sämtliche Baubereiche sind 
unter Berücksichtigung dieser Baulinien festgelegt worden. 
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Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
Das LEK definiert ökologische Massnahmen im Siedlun gsgebiet. Mit diesen Massnahmen soll 
grundsätzlich eine bessere Umwelt- und Lebensqualit ät erreicht werden und Bedingungen für eine 
artenreiche Pflanzen- und Tierwelt geschaffen werden. Im LEK sind folgende Massnahmen aufge-
führt, deren Umsetzung in der QP geprüft werden sol len, wie z.B.: 
- Fassadenbegrünung 
- Dachbegrünung 
- naturfreundliche Gärten und Freiräume 
- Nisthilfen für Vögel und Wohnquartiere für Fleder mäuse, auch bei Neubauten 
 
 

7 FOLGEKOSTEN 
 
Folgekosten für die Öffentlichkeit, verursacht durc h die Quartierplanung Mühlematt gem. § 39 des 
Raumplanungs- und Baugesetzes BL vom 08. Januar 1998 sind zum heutigen Stand der Planung 
keine bekannt. 
Die Erweiterungsbauten für das Spital (Sanitätsstat ion, Parkhaus) werden hier nicht als Folgekosten 
aufgefasst. 
 
 

8 KANTONALE VORPRÜFUNG  
 

wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 

 
 

9 INFORMATION UND MITWIRKUNG DER BEVÖLKERUNG  
 

wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 
 
 

10 BESCHLUSSFASSUNG / AUFLAGEVERFAHREN 

Beschlussfassung 

wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 

Referendumsfrist 

wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 

Auflageverfahren 

wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 
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11 GENEHMIGUNGSANTRAG 
 

Gestützt auf diesen Planungs- und Begleitbericht be antragt der Stadtrat Liestal beim Regierungsrat, 
die vorliegende Quartierplanung zu genehmigen. 

 

Stadt Liestal, ������..   Namens des Stadtrates 

 

 
 Die Stadtpräsidentin: Der Stadtverwalter: 
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Anhang 1.1: Parkplätze bestehend 
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Anhang 1.2: Parkplätze projektiert 
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Anhang 2.1: Ergebnisse der Verkehrszählung Mühlemat tstrasse – Gasstrasse  (22.2.2011/S+R) 
 

 

 

 

 

16:45 bis 17:00 17:00 bis 17:15 
 

 

 

 
17:15 bis 17:30 17:30 bis 17:45 

 

 

 

 
17:45 bis 18:00 18:00 bis 18:15 


















